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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche landesseitigen Förderprogramme im Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zur Verankerung einer Gründungs-
kultur in Studium und Lehre sowie zur Unterstützung von Existenzgründungen 
und Start-ups aus dem Wissenschaftssystem heraus seit 2018 ausgebracht wur-
den (bitte unter Angabe von Start- und Enddatum sowie Fördervolumen);

2.  welche Bilanz sie aus dem „Fonds Erfolgreich Studieren in Baden-Württem-
berg (FESt), Förderlinie 3 ‚Gründungskultur‘ “ zieht und inwiefern es eine Eva-
luation oder systematisierte Ergebnisse davon gab; 

3.  was mit den geförderten Projekten nach Förderende passiert ist und was ihr 
heutiger Stand ist; 

4.  wie sie die Entwicklung der Gründermotor-Initiative beurteilt, die ein auf die 
Bedürfnisse Baden-Württembergs zugeschnittenes, dezentrales Innovations-
netzwerk etablieren soll, das die bestehenden, vielfältigen Potenziale in ihrer 
Einzigartigkeit aktiv einbindet, stärkt und miteinander vernetzt;

5.  welche weiteren Pläne und Ziele sie für die Gründermotor-Initiative hat, ins-
besondere auch hinsichtlich der finanziellen Zuwendungen;

6.  ob und wenn ja, welche Pläne für neue Programme im Bereich Start-up-Förde-
rung und Gründungswesen aus dem Wissenschaftsbereich heraus existieren (ggf. 
mit Angabe, warum sie neue Programme aktuell für nicht notwendig hält);
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 7.  inwiefern sie bei der Unterstützung des Start-up-Wesens im Wissenschafts-
umfeld ein Spannungsfeld oder Zielkonflikt erkennt zwischen (a) punktueller 
und damit umfassenderen Förderung an einigen wenigen Standorten oder für 
einige wenige Initiativen und (b) einer breit angelegten Förderung (bspw. an 
allen Hochschulen) mit dann geringerem Umfang und welche Strategie sie 
hier verfolgt;

 8.  wie sie die gezielte landesseitige Unterstützung für die Hochschulen bei der 
Erfüllung der Aufgaben nach § 2 Absatz 5 und insbesondere Absatz 6 Landes-
hochschulgesetz ausgestaltet sieht, insbesondere auch durch nicht-kompetitiv 
vergebene Mittel;

 9.  welche Studiengänge und Lehrangebote an den Hochschulen mit Ausrichtung 
auf Entrepreneurship, Gründungswesen, Start-up-Wesen, etc. es in Baden-
Württemberg gibt;

10.  welche Organisationseinheiten (wie Lehrstühle oder Institute) es an den Hoch-
schulen gibt, die explizit auf Entrepreneurship, Gründungswesen, Start-up-
Wesen, etc. ausgerichtet und insbesondere in der Lehre (siehe Ziffer 9) aktiv 
sind;

11.  wie viele hochschulische Inkubatoren (verstanden als Flächen, welche Start-
ups [auch unentgeltlich] zur Verfügung gestellt werden können, in der Regel 
in Kombination mit weiteren Unterstützungsangeboten) in welcher Größe an 
welchen Hochschulen in Baden-Württemberg vorhanden sind;

12.  inwiefern die Start-up-Angebote der Hochschulen (bspw. Lehre, Inkubatoren, 
Gründungsberatung, Mentoring, Schulungsangebote, …) sowie Angebote der 
Gründermotor-Initiative auch für Hochschul-Externe und insbesondere Be-
rufsschülerinnen und Berufsschülern offenstehen.

16.11.2022

Birnstock, Reith, Brauer, Dr. Timm Kern, Scheerer, 
Dr. Schweickert, Bonath, Fischer, Haag, Haußmann, 
Hoher, Dr. Jung, Karrais, Trauschel, Weinmann FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Die Innovationskraft der Hochschulen in Baden-Württemberg ist herausragend 
und belegt den Ruf als Land der Tüftler und Denker. Ein gründerfreundliches 
Klima, Angebote der Lehre im Bereich Entrepreneurship oder etwa die vielerorts 
geschaffenen Gründerzentren unterstützen und befördern die Gründungen durch 
Hochschulangehörige. Dieser Antrag soll klären, welche flankierenden Maßnah-
men das Land ergriffen hat und welche weitere Unterstützung geplant ist, um die 
hochschulnahe Start-up-Kultur zu fördern.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 8. Dezember 2022 Nr. 32-0141-5-25/2/7 nimmt das Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und dem Ministerium für Finanzen zu 
dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche landesseitigen Förderprogramme im Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zur Verankerung einer Gründungs-
kultur in Studium und Lehre sowie zur Unterstützung von Existenzgründungen 
und Start-ups aus dem Wissenschaftssystem heraus seit 2018 ausgebracht wur-
den (bitte unter Angabe von Start- und Enddatum sowie Fördervolumen);

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst förderte aus dem Fonds 
„Erfolgreich Studieren in Baden-Württemberg“ (FESt-BW) insgesamt elf Hoch-
schulen in den Jahren 2016 bis 2021 im Programm „Gründungskultur in Studium 
und Lehre“ mit insgesamt rund 10,68 Mio. Euro. Ziel des Programms war es, 
Studierenden im Rahmen von praxisorientierten Lehr- und Lernangeboten für die 
vielfältigen Möglichkeiten der unternehmerischen Selbstständigkeit zu sensibili-
sieren und ihnen die dafür notwendigen Kompetenzen zu vermitteln. Im Mittel-
punkt stand dabei die Vermittlung einer Haltung, die mit den Begriffen „Grün-
dungskultur“, „Gründungsgeist“ oder auch „unternehmerischem Denken“ um-
schrieben wird. Aufgrund der positiven Resonanz wurde 2018 das Ergänzungsför-
derprogramm „Gründungskultur“ ausgeschrieben. In diesem wurden insgesamt 
13 Hochschulen in den Jahren 2019 bis 2021 mit rd. 4,1 Mio. Euro gefördert. 

Daneben unterstützt das Wissenschaftsministerium gezielt Existenzgründungen 
und Start-ups aus dem Wissenschaftssystem durch folgende Maßnahmen:

A. Gründungsvorbereitungsprogramm „Junge Innovatoren“ (JI)

Das JI-Programm unterstützt Absolventinnen und Absolventen sowie wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin, ihre forschungsbasierte Grün-
dungsidee in Anbindung an eine Hochschule bzw. eine Forschungseinrichtung 
umzusetzen und unterstützt durch eine Fachmentorin/einen Fachmentor sowie ein 
Gründungsnetzwerk zu einem tragfähigen Produkt bzw. einer Geschäftsmodell-
innovation weiterzuentwickeln. Zur Umsetzung des jährlich ausgeschriebenen 
Förderprogramms stellt das Wissenschaftsministerium Mittel in Höhe von 1,29 Mio. 
Euro p. a. bereit, die in den Jahren 2021 bis 2025 um jeweils 200 Tsd. Euro p. a. 
aus Mitteln der Rücklage „Stärker aus der Krise“ verstärkt werden.

B. Förderprogramm „Pre-Start BW“

Mit den Maßnahmen des „Pre-Start BW“-Programms unterstützt das Wissen-
schaftsministerium die Vorgründungsförderung an den Hochschulen. Dazu wur-
den jeder staatlichen Hochschule im „Pre-Start Impuls- Programm“ für die Jahre 
2021 und 2022 jeweils 20 Tsd. Euro zur Verfügung gestellt, die diese bedarfsge-
recht für gründungsunterstützende Maßnahmen wie z. B. die Durchführung von 
zentralen Informations- und Vernetzungsveranstaltungen oder zur niedrigschwel-
ligen Unterstützung von Einzelgründungsvorhaben (z. B. zum Prototypenbau) 
einsetzen konnten. Zusätzlich erhielten die Hochschulen für jedes eingeworbene 
„EXIST-Gründungsstipendium“ als Anreizprämie eine pauschale Förderung (so-
genannte Pre-Start BW EXIST) in Höhe von jeweils 2.500 Euro. Zur Umsetzung 
stellt das Wissenschaftsministerium in den Jahren 2021 bis 2025 Mittel in Höhe 
von 300 Tsd. Euro p. a. bereit (insgesamt 1,5 Mio. Euro).
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C.  Förderung der „Gründermotor“-Initiative unter der Federführung der Uni-
versität Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Hochschule der Medien Stuttgart

Die „Gründermotor“-Initiative zielt darauf ab, ein auf die Bedürfnisse Baden-
Württembergs zugeschnittenes, dezentrales Innovationsnetzwerk zu etablieren, 
das die bestehenden, vielfältigen Potenziale im Gründungsbereich in ihrer Einzig-
artigkeit aktiv einbindet, stärkt und miteinander vernetzt. Die „Gründermotor“- 
Initiative übernimmt dabei primär koordinierende und vernetzende Tätigkeiten 
bzw. Aufgaben mit übergreifender Relevanz für alle Hochschulen. Dazu gehört 
im Besonderen die Durchführung und Weiterentwicklung des landesweiten Grün-
dungswettbewerbs „Start-up BW ASAP“ bzw. des landesweiten Accelerator-Pro-
gramms „Meisterklasse“ und die Mitwirkung im Aufbau von gründungsbezoge-
nen Unterstützungsstrukturen in den großen Landesforschungsprojekten wie zum 
Beispiel die „Innovationscampus“-Vorhaben. Das Wissenschaftsministerium fördert 
die „Gründermotor“-Initiative in den Jahren 2021 bis 2025 mit jeweils 800 Tsd. 
Euro p. a. (insgesamt vier Mio. Euro). 

Ergänzend stellt das Wissenschaftsministerium eine einzelfallbezogene Förderung 
zur gezielten, gründungsbezogenen Sensibilisierung bzw. zur Unterstützung von 
Gründungsvorhaben im Rahmen des Zukunftsclusters „Quantensensoren der Zu-
kunft (QSens)“ in Höhe von insgesamt 450 Tsd. Euro zur Verfügung und unter-
stützt den GamesHub für Health/Life Science in Heidelberg mit insgesamt 100 Tsd. 
Euro. 

Die Maßnahmen werden im Rahmen der Landeskampagne Start-up BW ergänzt 
durch die gründungsbezogenen Förderprogramme des Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus (zu nennen sind hier die Innovationsgutscheine, die Förde-
rung der thematischen Landesacceleratoren oder das Frühphasenförderinstrument 
„Start-up BW Pre-Seed“), des Bundes (hier im Besonderen die Maßnahmen im 
EXIST-Programm) sowie durch die diversen städtischen, kommunalen und pri-
vatwirtschaftlichen Gründungsinitiativen. 

2.  welche Bilanz sie aus dem „Fonds Erfolgreich Studieren in Baden-Württem-
berg (FESt), Förderlinie 3 ‚Gründungskultur‘“ zieht und inwiefern es eine 
Evaluation oder systematisierte Ergebnisse davon gab;

3.  was mit den geförderten Projekten nach Förderende passiert ist und was ihr 
heutiger Stand ist; 

Die Fragen 2 und 3 werden – da inhaltlich zusammengehörend – zusammen be-
antwortet.

Das Wissenschaftsministerium hat die Förderlinie 3 umfassend evaluiert. Im Jahr 
2019 wurde die Evaluationsagentur Baden-Württemberg (evalag) mit einer quali-
tativen wirkungsorientierten Analyse der FEST-BW Förderlinien zur Gründungs-
kultur beauftragt. Die erste Stufe umfasste eine Bestandsaufnahme auf Basis 
vorliegender Dokumente und Quellen sowie Interviews mit ausgewählten Hoch-
schulvertreterinnen und Hochschulvertretern. Diese Ergebnisse wurden auf einem 
Workshop zur Gründungskultur im April 2019 mit den anwesenden Gutachterin-
nen und Gutachtern der ersten Auswahlrunde „Gründungskultur in Studium und 
Lehre“ diskutiert und mündeten in eine Verlängerung der ersten Fördertranche.

Als weitere Erhebung zur Erfassung struktureller Wirkungen erfolgte eine Tele-
fonumfrage der evalag zu den Gründungskultur-Projekten an baden-württember-
gischen Hochschulen während der Coronapandemie. 

Die neuste Evaluation ist die Analyse der Abschlussberichte beider Förder-
tranchen mit dem Titel „FESt-BW Gründungskultur in Studium und Lehre und 
Gründungskultur: Ergebnisse der Auswertung von Projektabschlussberichten 
(Mai 2022)“. Basis der Analysen waren zehn Abschlussberichte von geförderten 
Hochschulen. Aus der genannten Abschlussevaluation wird nachfolgend zitiert. 
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Insgesamt zeigt die Evaluation, dass die intendierten Ziele der Förderung sehr gut 
erreicht wurden. Ziel der Förderungen war es, eine lebendige Gründungskultur 
an den Hochschulen zu etablieren. Dazu sollten in der Lehre unternehmerisches 
Denken vermittelt und Studierenden die Fähigkeiten mitgegeben werden, die es 
für die Umsetzung eigener Ideen und nicht zuletzt für die Gründung von Unter-
nehmen braucht. Studierende sollten dabei Lust auf die Gründung von Unter-
nehmen und die dafür nötigen Kompetenzen vermittelt bekommen. Es geht somit 
vor allem um die Vermittlung einer Haltung, die mit den Begriffen „Gründungs-
kultur“, „Gründungsgeist“ oder auch „unternehmerischem Denken“ umschrieben 
wird. Die Hochschulen haben nachhaltige Strukturen entwickelt, um das Thema 
Gründung sowie die Vermittlung eines „Gründungsgeistes“ in vielen Studiengän-
gen zu verankern. 

Sieben der zehn untersuchten Hochschulen verfügen mit Gründungszentren über 
gesonderte organisatorische Einheiten, die als niederschwellige Anlauf- und Be-
ratungsstellen für gründungsinteressierte Studierende, Professorinnen und Profes-
soren sowie Mitarbeitende dienen und zugleich als Vernetzungsinstanz nach innen 
und außen wirken. Die Zuordnung des Themas variiert dabei zwischen Entrepre-
neurship Lehrstuhl, Gründerzentrum, Fakultät bis hin zum Rektorat. Dabei sind 
bereichsübergreifende Netzwerke von gründungsinteressierten Professorinnen 
und Professoren sowie Mitarbeitenden entstanden. Viele Hochschulen haben sich 
nach eigenen Angaben mit Hilfe der Förderprojekte mit anderen Hochschulen eng 
vernetzt. 

Bezogen auf die Nachhaltigkeit der Förderungen ist die curriculare Einbindung 
der entwickelten Lehrangebote von hoher Bedeutung. In den vergangenen Jahren 
ist die Integration von Lehrveranstaltungen mit Gründungsbezug in den Curricula 
auf Bachelor- und Masterniveau offenbar an allen Hochschulen deutlich vorange-
kommen. Inzwischen gibt es nach den Angaben in den Abschlussberichten einen 
deutlichen Zuwachs an anrechnungsfähigen Studienleistungen, die Studien- und 
Prüfungsordnungen wurden entsprechend überarbeitet und angepasst. An den 
Hochschulen werden inzwischen auch vermehrt Bachelor- und Masterarbeiten mit 
direktem Gründungsbezug vergeben. 

Nach Angaben der Projekte sind die Bereiche Wirtschaftswissenschaften, Medien/
Kommunikation/Gestaltung und IT in der Gründungslehre etwas im Vorteil, da 
Studierendenprojekte hier mit vergleichsweise geringem Ressourceneinsatz und 
zügig realisiert werden können. In den ingenieur- und naturwissenschaftlichen Fä-
chern liegen die Hürden etwas höher, da die technische Umsetzung von Projekt-
ideen oft schwieriger und aufwendiger ist. Grundsätzlich kann Gründungslehre 
aber in allen Fachbereichen und Studiengängen erfolgreich umgesetzt werden. 
Der Ansatz des Social Entrepreneurship hat sich nach der Erfahrung einiger Pro-
jekte bei der Erschließung bislang vermeintlich „gründungsferner“ Studiengänge 
als sehr produktiv erwiesen.

Ausgehend von den Evaluationsergebnissen wurde das Ziel, Studierende für 
Gründung zu begeistern und für den (testweisen) Prozess einer Unternehmens-
gründung zu motivieren, erreicht. Auffallend ist dabei der hohe Anteil (ca. 44 %) 
von Projekten im digitalen Bereich, wie z. B. Apps oder Plattformlösungen. Der 
Evaluation konnte auch entnommen werden, dass zahlreiche im Rahmen der 
Gründungskultur-Förderung initiierte Projekte und Vorhaben verstetigt wurden 
bzw. die entwickelten Lehrinhalte in die Curricula Eingang gefunden haben.
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4.  wie sie die Entwicklung der Gründermotor-Initiative beurteilt, die ein auf die 
Bedürfnisse Baden-Württembergs zugeschnittenes, dezentrales Innovations-
netzwerk etablieren soll, das die bestehenden, vielfältigen Potenziale in ihrer 
Einzigartigkeit aktiv einbindet, stärkt und miteinander vernetzt;

5.  welche weiteren Pläne und Ziele sie für die Gründermotor-Initiative hat, ins-
besondere auch hinsichtlich der finanziellen Zuwendungen;

Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund ihres inhaltlichen Zusammenhangs zusam-
men beantwortet.

Die „Gründermotor“-Initiative wurde 2018 durch die Vector Informatik GmbH, 
die Universität Stuttgart sowie die Pioniergeist GmbH initiiert und im inneren 
Kreis durch Partner aus der Wirtschaft (u. a. FESTO und STIHL) sowie durch 
die Hochschule der Medien Stuttgart als weiterem Hochschulpartner komplettiert. 
Ziel der Initiative ist es, die überregionale Zusammenarbeit in der Gründungsför-
derung sowohl zwischen den Hochschulen als auch zwischen Wissenschaft, Wirt-
schaft, Start-up-Community und Investment-Partnern zu stärken. An der Schnitt-
stelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft bildet die Initiative eine Plattform, 
um alle relevanten Player des Ökosystems miteinander zu verknüpfen. So wird 
ein interdisziplinärer Austausch und Transfer von Wissen und Erfahrung gewähr-
leistet, in dessen Zentrum die Stärkung der Start-ups steht. Der Mehrwert der 
Initiative lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

A. Mehrwert für die Start-ups 

Mit dem frühphasigen Wettbewerb „Start-up ASAP BW“ und dem Investment 
Readiness Programm „Meisterklasse BW“ hat der „Gründermotor“ zwei landes-
weite Initiativen im Programm, die Gründungsteams in unterschiedlichen Entwi-
cklungs- und Übergangsphasen unterstützen. Bisher haben über 600 Start-up-Pro-
jekte aus 82 Hochschulen am ASAP-BW-Programm teilgenommen. Ergänzend 
zu den Start-up BW Landesacceleratoren des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus bringt die Investment Readiness „Meisterklasse BW“ wachstums-
orientierte Start-ups zusammen und bereitet sie auf ihre erste Finanzierungsrunde 
vor. Mit einer Anschlussfinanzierungsquote von 75 Prozent, konnten bereits mehr 
als 100 hochschulnahe Start-ups in ihrem Wachstum unterstützt werden, die seit-
her 600 neue Arbeitsplätze geschaffen haben. 

B. Mehrwert für die Hochschulen

Die „Gründermotor“-Initiative fördert die hochschulübergreifende Kollaboration 
im Bereich der Transfer- und Gründungsförderung durch die Konzeption und 
Durchführung von themenspezifischen und passgenauen Mentoring- und Kom-
munikationsangeboten auf Grundlage der strategischen und thematischen Fokus-
sierung der Hochschule sowie deren spezifische Kapazitäten und Kompetenzen. 
Von der „Gründermotor“-Initiative werden dabei primär koordinierende und ver-
netzende Tätigkeiten bzw. Aufgaben mit übergreifender Relevanz für alle Hoch-
schulpartner übernommen. So finden die Hochschulen zum Beispiel unter dem 
Angebot „Educators BW“ die Möglichkeit zum Best Practice Sharing, Weiter-
bildungsangebote für Coaches sowie thematisch fokussierte Austauschmöglich-
keiten. Aktuell haben bereits 170 Mentorinnen und Mentoren an den verschie-
denen Weiterbildungsangeboten der „Gründermotor“-Initiative wie z. B. dem 
„Train-the-Trainer“-Programm teilgenommen oder das Co-Mentoring-Programm 
genutzt. 

C. Mehrwert für die Unternehmenspartner

Aktuell wirken 19 Unternehmenspartner (darunter BOSCH, STIHL, MAHLE, 
FESTO) aktiv an der „Gründermotor“-Initiative mit. Mit einschlägigen Events, 
wie dem INNO FESTIVAL BW oder den Partnerdays, bietet die „Gründermotor“-
Initiative solchen Unternehmen, die bisher noch nicht bzw. nur punktuell mit 
Hochschulen oder Start-ups zusammengearbeitet haben, einen moderierten Zu-
gang zu den relevanten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern. Dazu wurde 
von der „Gründermotor“-Initiative ein gesondertes Technologie- und Geschäfts-
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modell-Monitoring in Kombination mit einem Experten-basierten Matchmaking-
Prozess entwickelt, das es den Unternehmen ermöglicht, frühzeitig in Kontakt zu 
Early Stage Start-ups zu treten und gemeinsam mit diesen konkrete Projektideen 
zu entwickeln. Die Umsetzung dieser Ideen erfolgt dann im Rahmen von mode-
rierten Formaten, wie der „Co-Creation Meisterklasse BW“, „Biz&Tech BW“ 
oder „Matching Mittelstand BW“.

D. Mehrwert für das Start-up Ökosystem der Hochschulen

Im baden-württembergischen Ökosystem nimmt die „Gründermotor“-Initiative 
eine Vermittlerrolle ein und ergänzt mit ihren Förder- und Beratungsformaten die 
bestehende Angebotslandschaft der Hochschulen. So unterstützt die „Gründer-
motor“-Initiative die Hochschulen mit einem KI-gestützten „Scouting Support“ 
dabei, sowohl passende Teams für ihre gründungsbezogenen Formate als auch ge-
eignete Angebote und Netzwerke für die Gründungsteams zu finden. Darüber hin-
aus wurde begonnen, die zahlreichen studentischen Initiativen im Bereich Trans-
fer und Start-up zu identifizieren, zu vernetzen und zu stärken. 

E. Mehrwert für die Venture-Investorinnen und -Investoren

Eines der wichtigsten Ziele der „Gründermotor“- Initiative ist es, den Zugang der 
Start-ups zu den öffentlichen und privaten Investitionsangeboten in Baden-Würt-
temberg, Deutschland und Europa zu verbessern. Elementar ist hierbei der Auf- 
und Ausbau eines Netzwerks von über 100 Risikokapitalgebern und Einzelinves-
torinnen und -investoren. Bereits jetzt gelingt es der „Gründermotor“-Initiative 
im Rahmen ihres Investment-Matchmaking-Prozesses, fünf bis zehn Teams pro 
Monat an ein passendes Finanzierungsangebot zu vermitteln. Dazu trägt bei, dass 
sich die Teilnahme an den „Gründermotor“-Programmen zu einem inoffiziellen 
Gütesiegel in der Venture-Community im Besonderen im Pre-Seed- und Seed-Be-
reich entwickelt hat. Darüber hinaus engagiert sich die „Gründermotor“-Initiative 
als Bestandteil der Landeskampagne Start-up BW darin, Baden-Württemberg ins-
gesamt attraktiver und sichtbarer für den (inter-)nationalen Risikokapitalmarkt zu 
machen.

Aufgrund der besonderen Bedeutung der „Gründermotor“-Initiative im Hinblick 
auf die Vernetzung der verschiedenen hochschulischen Gründungsökosysteme in 
Baden-Württemberg und vor dem Hintergrund des im Koalitionsvertrag der Re-
gierungsfraktionen benannten Ziels, die „Gründermotor“-Initiative unter Einbin-
dung der Wirtschaft und im Dialog mit fachbezogenen Expertinnen und Experten 
zu einer hochschulischen Plattform für Gründungen mit europäischer Strahlkraft 
weiterzuentwickeln, prüft das Wissenschaftsministerium derzeit, ob bzw. in wel-
chem Umfang eine Förderung fortgesetzt werden kann.

6.  ob und wenn ja, welche Pläne für neue Programme im Bereich Start-up-Förde-
rung und Gründungswesen aus dem Wissenschaftsbereich heraus existieren (ggf. 
mit Angabe, warum sie neue Programme aktuell für nicht notwendig hält);

Aufgrund der gestiegenen Bedeutung des wechselseitigen Wissens- und Techno-
logietransfers zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft und der 
Förderung von forschungsbasierten Ausgründungsvorhaben aus der Wissenschaft 
im Besonderen hat die Landesregierung in den letzten Jahren zahlreiche neue 
Förder- und Unterstützungsprogramme etabliert, die zum einen die grundsätzliche 
Einstellung von Schülerinnen und Schülern bzw. Studierenden gegenüber einer 
Unternehmensgründung verbessern soll bzw. explizit auf die Unterstützung von 
Start-ups und Spin-offs in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen abzielen. 
Zu nennen sind hier die etablierten Sensibilisierungs- und Qualifizierungsange-
bote in den Schulen („Start-up BW@School“ und „Start-up BW Young Talents“), 
mit denen Schülerinnen und Schülern ab Klasse 9 ermöglicht wird, entsprechend 
dem Konzept der positiven Rollenvorbilder ein von ihnen mit Hilfe eines Work-
books vorbereitetes Gespräch mit einer Gründerin/einem Gründer aus der Region 
zu führen und darüber hinaus eigene Geschäftsideen zu entwickeln und diese im 
Rahmen des Landeswettbewerbs Start-up BW Elevator Pitch vor Publikum zu 
präsentieren. Darüber hinaus wurden mit der „Start-up BW Pre-Seed“-Förderung 
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2018 bzw. dem „Pre-Start BW“-Programm 2021 zwei neue Finanzierungs- bzw. 
Förderinstrumente etabliert, die den bereits vorhandenen, gründungsbezogenen 
Förderkatalog des Landes in sinnvoller Weise ergänzten. Zusätzlich wurde mit der 
„Gründermotor“-Initiative 2021 ein neues Förderinstrument etabliert, das – unter 
Leitung der Universität Stuttgart – explizit darauf abzielt, die unterschiedlichen, 
gründungsbezogenen Strukturen und Angebote an den Hochschulen zu ordnen 
und Mehrwert stiftend zu vernetzen. 

Neben dem grundsätzlichen Ziel, die gründungsbezogenen Förderangebote des 
Landes im Rahmen der Kampagne Start-up BW bedarfsgerecht auszuweiten, ver-
stärken diese Maßnahmen auch das förderstrategische Ziel der Landesregierung, 
die gründungsbezogenen Landesprogramme an den Hochschulen noch besser auf 
die themenbezogenen Maßnahmen und Initiativen der Städte und Kommunen  
(z. B. Bereitstellung von Co-Working Spaces), der Wirtschaftsverbände („Foun-
ders-Talks“ oder „Gründungsberatung“), des Bundes (z. B. „EXIST-Gründungsti-
pendium“ und „EXIST-Forschungstransfer“) oder der Privatwirtschaft (verschie-
dene Inkubatoren und Frühphaseninstrumente) abzustimmen und so Ausgründun-
gen aus Hochschulen in allen Phasen der Produkt- und Unternehmensentwicklung 
bestmöglich zu unterstützen.

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel der Landesregierung, die bestehenden, 
gründungsbezogenen Förder- und Unterstützungsangebote auch in Zukunft konti-
nuierlich weiterzuentwickeln bzw. bedarfsgerecht durch neue Förderformate aus-
zubauen. 

7.  inwiefern sie bei der Unterstützung des Start-up-Wesens im Wissenschaftsum-
feld ein Spannungsfeld oder Zielkonflikt erkennt zwischen (a) punktueller und 
damit umfassenderen Förderung an einigen wenigen Standorten oder für einige 
wenige Initiativen und (b) einer breit angelegten Förderung (bspw. an allen 
Hochschulen) mit dann geringerem Umfang und welche Strategie sie hier ver-
folgt;

Aktuelle Studien, wie z. B. der Deutsche Start-up Monitor 2021 – Regionalaus-
kopplung Baden-Württemberg, bestätigen, dass sich das baden-württembergische 
Gründungsökosystem – anders als zum Beispiel in Bayern oder Berlin – nicht auf 
wenige Städte oder Regionen beschränkt, sondern sich in den letzten Jahren, un-
terstützt durch die Landeskampagne Start-up BW und die strukturellen Förderpro-
gramme zur Stärkung der Gründungskultur an den Hochschulen von Land und 
Bund, über das ganze Land verteilt unterschiedliche Gründungs-Hotspots (meist 
in direkter räumlicher Nähe einer Hochschule oder Forschungseinrichtung) gebil-
det haben. Neben den städtischen Zentren mit internationaler Anziehungskraft 
(Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg, Konstanz) haben sich in den letzten Jahren in 
vielen Regionen erfolgreiche Start-up-Ökosysteme entwickelt, die meist an lokale 
Stärken anknüpfen. Zu nennen wäre hier unter anderem der Verbund „Start-up 
Süd“ der Universität Ulm in Zusammenarbeit mit den Hochschulen Ulm und Bi-
berach oder die „Kilometer1“-Initiative der Universität und Hochschule Kon-
stanz. Insgesamt hat sich in Baden-Württemberg ein Start-up-Ökosystem sui ge-
neris mit einer großen Vielfalt an regionalen und branchenspezifischen Partnern 
und Angeboten gebildet, das sich gerade in den letzten Jahren zunehmend an (in-
ter-)nationalen Standards ausgerichtet hat und in vielen Bereichen sowohl im na-
tionalen als auch internationalen Vergleich zu einer gewissen Reife gelangt ist.

Derzeit lassen sich rund zwölf regionale Start-up Ökosysteme identifizieren, in 
denen Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunen zusammenwirken, 
um jungen Gründerinnen und Gründern die bestmöglichen Rahmenbedingungen 
für die Entwicklung ihrer kreativen Produkte und Geschäftsmodellinnovationen 
sowie einen erfolgreichen Markteintritt zu geben. Als Treiber dieser regionalen 
Ökosysteme fungieren hier oftmals die Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen aber auch die in der Region ansässigen Wirtschaftsunternehmen. Diese Diver-
sität ist mittlerweile zu einem Markenzeichen geworden und trägt dazu bei, das 
baden-württembergische Innovationssystem – anders als in monothematischen 
Wirtschaftssystemen – deutlich widerstandsfähiger gegenüber kurzfristigen öko-
nomischen Schwankungen zu machen.
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Vor diesem Hintergrund ist die Landesregierung bestrebt, die verschiedenen 
Gründungsökosysteme durch geeignete Fördermaßnahmen sowohl in der Breite 
zu unterstützen (beispielhaft sei hier auf den Wettbewerb „Gründungsfreundliche 
Kommune“ des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus verwiesen), 
als auch die überregionale Vernetzung bzw. die thematische Fokussierung durch 
eine strategische Schwerpunktsetzung voranzutreiben. 

Hierbei erfolgt die gezielte Branchenschwerpunktsetzung im Besonderen bei der 
Förderung von innovativen und wachstumsorientierten Unternehmensgründun-
gen, also Start-ups im engeren Sinn. So stehen im Rahmen der Landeskampagne 
„Start-up BW“ neben landesweiten Maßnahmen, Förderprogrammen und Wettbe-
werbsformaten auch die verschiedenen regionalen Start-up-Ökosysteme mit ihren 
unterschiedlichen technologischen Prägungen und einer starken Business-to-Busi-
ness Orientierung im Fokus. Hierbei wird die hohe Technologie- und Branchen-
expertise in den einzelnen Regionen für die Förderung innovativer Unterneh-
mensgründungen gezielt genutzt. Dieser thematisch fokussierte Ansatz wird ins-
besondere mit den „Start-up BW Acceleratoren“ verfolgt, die als technologie- und 
branchenspezifische Stützpunkte in den jeweiligen Regionen und mit den entspre-
chenden Netzwerken eine intensive Betreuung von innovativen Start-ups in der 
unternehmerischen Frühphase ermöglichen. Zu den Technologie- und Branchen-
schwerpunkten der Start-up BW Acceleratoren zählen: Life Science, Energie, 
 Engineering, Green Digital, Industrie 4.0, Internet of Things, IT-Big Data, Mikro-
systemtechnik, Mobilität, Nachhaltiger Konsum, Nachhaltigkeitstechnologien, 
Pharma- und Medizintechnologie sowie Umwelttechnik. Im Rahmen der Fortent-
wicklung der Start-up BW Acceleratoren findet aktuell eine Erweiterung um fol-
gende Technologie- und Dienstleistungsschwerpunkte statt: Digitale Gesundheit, 
Energy-Storage-Conversion, Future Industry & Services, Green Agri-Tech, Green 
Building, Green Energy, Green Industry, Green Mobility, Industry-Tech, IT- Secu-
rity, Künstliche Intelligenz, Kultur- und Kreativwirtschaft, Manufacturing, Smart 
Finances, Smart Production, Smarte Textilien sowie Weltraumtechnik.

Eine weitere, sinnvolle und notwendige Schwerpunktsetzung ergibt sich durch 
den Auf- und Ausbau international sichtbarer Forschungsverbünde wie zum Bei-
spiel den „Innovationscampus“-Vorhaben. In diesen werden durch das Zusam-
menbringen von wissenschaftlicher Exzellenz aus den Hochschulen und For-
schungseinrichtungen sowie dem fachlichen Know-how aus der Wirtschaft die 
Rahmenbedingungen geschaffen, Sprunginnovationen zu generieren und damit 
Lösungen für gesamtgesellschaftliche Fragestellungen zu entwickeln. In diesem 
kreativen und innovativen Umfeld bieten sich ideale Bedingungen, um neue Ideen 
auszuprobieren und diese in neuartige Geschäftsmodelle oder Produkte zu über-
führen. 

Auch in Zukunft ist die Landesregierung bestrebt, die verschiedenen, gründungs-
bezogenen Themen- und Unterstützungsstrukturen an den Hochschulen bzw. in 
den Regionen durch geeignete Förderprogramme sowohl in der Breite als auch 
durch eine gezielte thematische Schwerpunktsetzung entsprechend der Prämisse 
„Stärkung der Stärken“ bedarfsgerecht auszubauen.

8.  wie sie die gezielte landesseitige Unterstützung für die Hochschulen bei der 
Erfüllung der Aufgaben nach § 2 Absatz 5 und insbesondere Absatz 6 Landes-
hochschulgesetz ausgestaltet sieht, insbesondere auch durch nicht-kompetitiv 
vergebene Mittel;

Im Rahmen der Hochschulfinanzierungsvereinbarung 2021 bis 2025 (HoFV II) 
wird die Grundfinanzierung der Hochschulen zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben nach § 2 Landeshochschulgesetz jährlich um drei Prozent gesteigert. 
Darüber hinaus erhalten die Hochschulen, zur Stärkung der Grundfinanzierung, 
Mittel für weitere wichtige Finanzierungsbedarfe im Umfang von 83,2 Mio. Euro, 
die sich jährlich unter Haushaltsvorbehalt um jeweils zusätzliche zehn Mio. Euro 
erhöhen. Ausdrückliches Ziel der HoFV II ist auch, den Hochschulen durch den 
verlässlichen Aufwuchs der Grundfinanzierung weitere Spielräume zu eröffnen, 
um die Chancen des Wissens- und Technologietransfers zu nutzen. Mit der Finan-
zierungsvereinbarung gewährt das Land den Hochschulen somit eine verlässliche 
finanzielle Perspektive. 
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Die Hochschulen setzen diese zusätzlichen Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
gemäß Landeshochschulgesetz ein; die Entscheidung über die konkrete Verwen-
dung der Mittel obliegt den Hochschulen im Rahmen ihrer Stellen- und Mittel-
bewirtschaftung.

9.  welche Studiengänge und Lehrangebote an den Hochschulen mit Ausrichtung 
auf Entrepreneurship, Gründungswesen, Start-up-Wesen, etc. es in Baden-
Württemberg gibt;

Eine Auswahl der Entrepreneurship-bezogenen Studiengänge und Lehrangebote 
an den baden-württembergischen Hochschulen findet sich in Anlage 1. Aufge-
führt sind hierbei sowohl die direkten, curricularen Lehrveranstaltungen als auch 
– soweit dem Wissenschaftsministerium bekannt – die von den Hochschulen an-
gebotenen außercurricularen Lehr- und Weiterbildungsangebote, sofern sie einen 
Start-up- bzw. Gründungsbezug haben. 

10.  welche Organisationseinheiten (wie Lehrstühle oder Institute) es an den 
Hochschulen gibt, die explizit auf Entrepreneurship, Gründungswesen, Start-
up-Wesen, etc. ausgerichtet und insbesondere in der Lehre (siehe Ziffer 9) 
aktiv sind;

Eine Übersicht der Institute und Professuren, die im Bereich Entrepreneurship an 
baden-württembergischen Hochschulen forschen und lehren, findet sich in Anlage 1. 
Hierbei kann im Grundsatz zwischen den Lehrstühlen bzw. Instituten aus dem Be-
reich der Wirtschaftswissenschaften unterschieden werden, in denen Themen wie 
zum Beispiel „Entrepreneurship“, „Nachhaltige Unternehmensführung“ und „Com-
pany-Building“ schon seit jeher Bestandteil des Curriculums waren (zu nennen 
wäre hier unter anderem das „Institut für Mittelstandsforschung“ bzw. der Lehr-
stuhl für Mittelstandsforschung und Entrepreneurship von Professor Woywode an 
der Universität Mannheim, das Institut für Strategische Innovation und Technolo-
giemanagement an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Kon-
stanz unter der Leitung von Professor Baltes oder das Institut für Finanzwesen, 
Controlling & Entrepreneurship an der Universität Freiburg unter der Leitung von 
Professor Lengsfeld) und solchen Instituten bzw. Lehrstühlen, die sich explizit 
mit der Entrepreneurship-bezogenen Forschung und Lehre befassen (zu nennen 
wären hier z. B. das Institut für Entrepreneurship, Technologie-Management und 
Innovation am Karlsruher Institut für Technologie unter der Leitung von Profes-
sor Terzidis, das Institut für Entrepreneurship und Innovationsforschung [ENI] an 
der Universität Stuttgart unter der Leitung von Professor Brem oder der Lehrstuhl 
„Corporate Finance & Entrepreneurship“ unter der Leitung von Professor Hoegs-
dal an der Hochschule der Medien Stuttgart).

11.  wie viele hochschulische Inkubatoren (verstanden als Flächen, welche Start-
ups [auch unentgeltlich] zur Verfügung gestellt werden können, in der Regel 
in Kombination mit weiteren Unterstützungsangeboten) in welcher Größe an 
welchen Hochschulen in Baden-Württemberg vorhanden sind;

Eine Übersicht der hochschulischen Inkubatoren an den baden-württembergi-
schen Hochschulen findet sich in Anlage 1. Es wird darauf hingewiesen, dass 
einzelne Hochschulen keine eigenen Inkubator- oder Co-Workingflächen bereit-
stellen. Stattdessen bestehen enge Kooperationen mit städtischen, kommunalen 
oder privatwirtschaftlichen Angeboten, die den Studierenden und wissenschaft-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochschulen teilweise zu vergüns-
tigten Konditionen zur Verfügung gestellt werden. Zur spezifischen Größe der 
jeweiligen Inkubatoren, Co-Working-Spaces oder FabLabs liegen dem Wissen-
schaftsministerium keine Informationen vor. 
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12.  inwiefern die Start-up-Angebote der Hochschulen (bspw. Lehre, Inkubatoren, 
Gründungsberatung, Mentoring, Schulungsangebote, …) sowie Angebote der 
Gründermotor-Initiative auch für Hochschul-Externe und insbesondere Be-
rufsschülerinnen und Berufsschülern offenstehen.

Die an den Hochschulen etablierten gründungsbezogenen Informations- und För-
derangebote stehen im Regelfall zunächst den Studierenden sowie den wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Professorinnen und Pro-
fessoren offen. Davon ausgenommen sind Angebote aus dem Studium Generale 
oder öffentliche Veranstaltungen wie z. B. Ringvorlesungen, Gründungsevents 
oder -messen oder öffentliche Vorträge.

Da die Hochschulen zunehmend bei der Konzeption und Durchführung von grün-
dungsbezogenen Veranstaltungen außerhalb des Hochschulkontexts (z. B. in Zu-
sammenarbeit mit den Kommunen oder den regionalen Wirtschaftsverbänden) 
mitwirken, wird das Informations- und Beratungsangebot für nichtakademische 
Gründerinnen und Gründer kontinuierlich ausgebaut.

Gleiches gilt für die Unterstützungsangebote der Gründermotor-Initiative. Auch 
diese fokussiert sich mit ihren Angeboten zunächst primär auf die Generierung 
und Förderung von forschungsbasierten Start-ups aus dem Hochschulumfeld. 
Aber auch hier steht es interessierten Gründerinnen und Gründern außerhalb des 
Hochschulumfelds frei, sich mit ihren kreativen Geschäfts- und Produktideen in 
den Programmen des „Start-up ASAP BW“-Wettbewerbs oder dem Meisterklasse 
Acceleratorprogramm zu bewerben.  

Olschowski
Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst
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